Wichtige Dokumente für die Einreise nach Norwegen
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Die Einreise nach Norwegen als menschliches Wesen ist wirklich problemlos...

            - ein gültiger Personalausweis ist ausreichend

            - ein rasiertes, freundliches Gesicht ist hilfreich
            - das große Überlebensmesser beim Grenzübergang

              nicht außen am Rucksack zu tragen ist clever
                       ...und schon bin ich drin!?!

                                                                 Na das ist ja einfach!!! :-))

Mit Haustieren stellt sich das Ganze nicht so problemlos dar, sondern ist, genauer

gesagt, das ganze Gegenteil von einfach. Vor einiger Zeit sind zwar die

Einreisebestimmungen für Tiere gelockert worden, so müssen Tiere zB. nicht mehr in

Quarantäne, jedoch sind vor Beginn der Reise dennoch einige Hürden zu nehmen.
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Seit 1. Oktober 1998 gelten neue Bedingungen bei der

Einführung von Hunden und Katzen nach Norwegen!  

Die wichtigsten Änderungen sind:

1. Es wird keine Einfuhrgenehmigung mehr bei der Einfuhr von Hunden und Katzen

    nach Norwegen verlangt.

2. Ein praktischer Tierarzt kann jetzt die Gesundheitsbescheinigungen unterschreiben.

    (bisher war der Besuch beim Amtstierarzt nötig)

Bei der Einfuhr von Hunden und Katzen nach Norwegen müssen die folgenden

Bedingungen erfüllt werden:   jetzt geht‘s los...

Bei auftretenden Fragen »    H.Kuehr@namipunga.de

oder schreiben an:

STAATLICHE NORWEGISCHE

TIERGESUNDHEITSVERWALTUNG

ZentraIverwaItung

Postfach 8I47 Dep., N - 0033 OsIo,

Norwegen

TeIefon (+ 47) 22 24 1940

TeIefax (+ 47) 2224 1945

Kurzer Überblick über die Bedingungen

Besitzer von Hunden und Katzen, müssen bei der Einfuhr nach Norwegen eine

Tierarztbescheinigung vorlegen.

Diese tierärztliche Bescheinigung besteht aus zwei Teilen,

Teil 1, Gesundheitsbescheinigung und Teil 2, Impfbescheinigung.

Das Formular hierfür erhalten Sie bei der Staatlichen Norwegischen

Tiergesundheitsverwaltung - Zentralverwaltung (Statens dyrehelsetilsyn -

Sentralforvaltningen) oder bei Ihrem Tierarzt. Die Tierarztbescheinigungen

werden von einem Tierarzt unterschrieben und bestätigen, daß die Bedingungen

für die Einfuhr erfüllt sind.

Die Einfuhrbedingungen sind davon abhängig, ob das Tier aus einem tollwutfreien

Gebiet oder einem Gebiet, in dem Tollwut herrscht, kommt.

Die Tierarztbescheinigung muß bei der Grenze im Original vorgelegt werden (keine

Kopie oder Telefax). Die Gesundheitsbescheinigung darf nicht älter als 10 Tage sein,

während die Gültigkeit der Impfbescheinigung vom Impfzustand des Tieres abhängig

ist. Derjenige, der das Tier nach Norwegen einführt, ist dafür verantwortlich, daß die

Tierarztbescheinigung zusammen mit dem Tier unaufgefordert dem Zoll an der Grenze

vorgelegt wird. Die Bescheinigung soll während des ganzen Aufenthaltes in Norwegen

aufbewahrt werden.

Falls die Bedingungen für die Einfuhr nicht erfüllt sind, kann die

Staatliche Norwegische Tiergesundheitsverwaltung anordnen, daß das Tier isoliert,

getötet oder zurückgewiesen wird.

Alle Auslagen, die mit der Einfuhr des Tieres verbunden sind, müssen vom Besitzer

selbst getragen werden.

Bitte beachten Sie!

Es ist verboten Hunde folgender Rassen, oder Kreuzungen dieser Rassen,

nach Norwegen einzuführen:

Pit Bull Terrier, Fila Brasileiro, Tosa Inu oder Dogo Argentino.

Bei Hunderassen, die mit den genannten Rassen verwechselt werden können,

z.B. American Staffordshire Terrier muß laut originaler Stammtafel mit ID-Nummer

bewiesen werden, daß das Tier nicht von einer dieser Rassen stammt.

Bitte beachten Sie:

Die Staatliche Norwegische Tiergesundheitsverwaltung - kann die

Einfuhrbedingungen kurzfristig ändern, falls sich tiergesundheitlichen Verhältnisse

im Ausfuhrland radikal verändern.

Im folgenden Text finden Sie die Bedingungen, die bei der Einfuhr von Hund und

Katze nach Norwegen erforderlich sind.

Für Tiere, die nicht die Bedingungen erfüllen. muß bei der Staatlichen Norwegischen

Tiergesundheitsverwaltung eine Sondergenehmigung beantragt werden.

Diese Bestimmungen gelten für Hunde und Katzen, die aus folgenden EG/EFT A-

Ländern/Gebieten eingeführt werden:
Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,

Griechenland, Italien, Lichtenstein, Luxemburg,

Niederlande, Portugal, Spanien, Schweiz, Österreich,

Svalbard und Jan Mayen.

Hunde und Katzen können ungehindert zwischen Norwegen und Schweden

reisen.

Die Tierarztbescheinigung

Besitzer von Hunden und Katzen müssen bei der Einfuhr nach Norwegen eine

Tierarztbescheinigung vorlegen.

Die tierärztliche Bescheinigung besteht aus zwei Teilen,

Teil 1: Gesundheitsbescheinigung,

(soll den allgemeinen Gesundheitszustand des Hundes oder der Katze bestätigen)

Teil 2: Impfbescheinigung,

(soll bestätigen, daß der Hund/die Katze die Impf- und Blutprobebedingungen erfüllt)

Das Formular hierfür erhalten Sie bei der Staatlichen Norwegischen Tiergesundheitsverwaltung

- Zentralverwaltung oder bei Ihrem Tierarzt. Die Tierarztbescheinigungen müssen von einem

Tierarzt unterschrieben sein und bestätigen, daß die Einfuhrbedingungen erfüllt sind.

Die Gesundheitsbescheinigung ist maximal 10 Tage gültig und muß von einem Tierarzt

unterschrieben sein. Die Bescheinigung ist der Beweis dafür, daß das Tier keine

ansteckenden Krankheiten hat und eine Behandlung gegen Bandwürmer (Echinococcus

multilocularis) durchgeführt worden ist. Im Laufe der ersten 7 Tage nach der Ankunft in

Norwegen muß das Tier nochmals von einem Tierarzt gegen Bandwürmer behandelt

werden.

Ausnahme 1:

Eine Gesundheitsbescheinigung wird bei der Rückkehr nach Norwegen

nicht verlangt bei der Einfuhr von Hunden und Katzen aus Svalbard/Jan Mayen oder bei

norwegischen Diensthunden, die im Dienst waren Bei diesen Tieren genügt eine

Eigenerklärung vom Tierbesitzer. Die Eigenerklärung soll bestätigen, daß das Tier

gesund ist, und währendder letzten 30 Tage vor der Einfuhr keine Zeichen auf

ansteckende Krankheiten gezeigt hat, außerdem, daß es keinen Kontakt gehabt hat mit

Tieren, bei denen der Verdacht auf ansteckende Krankheiten besteht.

Ausnahme 2 :

Falls der Hund sich die letzten 12 Monate ausschließlich in Dänemark,

Finnland oder Svalbard/Jan Mayen aufgehalten hat, ist keine Behandlung gegen

Bandwürmer nötig.

Die Impfbescheinigung wird ausgeschrieben auf Grundlage der originalen Impf-

Blutprobendokumente und soll von einem Tierarzt vollständig ausgefüllt und unterschrieben sein.

Die Gültigkeit der Impfbescheinigung ist begrenzt durch die Gültigkeit der Impfungen/Blutproben.

Impfungen

A. Tollwut

Der Hund/die Katze muß mit einem zugelassenen Impfstoff geimpft sein. Ein

Lebendimpfstoff darf frühestens 24 Monate vor der Einfuhr verwendet werden. Die Impfung

muß innerhalb der letzten 365 Tage vor der Einreise nach Norwegen vorgenommen worden

sein. Hunde müssen bei der ersten Impfung mindestens 3 Monate alt sein. Katzen müssen bei

der ersten Impfung mindestens 12 Monate alt sein.

Die Blutprobe zur Kontrolle des Tollwutantikörpertiters kann frühestens 120 Tage und

spätestens 365 Tage nach der Tollwutimpfung vorgenommen werden. Falls der Hund/die

Katze zweimal bei der Grundimmunisierung geimpft worden ist, kann die Blutprobe

frühestens nach 120 Tagen, und spätestens 365 Tagen, nach der zuletzt durchgeführten

Impfung, vorgenommen werden. Die Blutprobe muß durch einen Tierarzt erfolgen und von

einem anerkannten Labor (siehe beigefügte Liste) ausgewertet worden sein. Die Blutprobe des

Tieres muß mindestens einen Antikörpertiter von 0,5 IE/ml zeigen. Falls der Hund/die Katze

diesen Titer nicht erreicht hat, muß die Tollwutimpfung nochmals durchgeführt werden. Eine

zweite Blutprobe kann wiederum frühestens 120 Tage nach der Impfung genommen und

untersucht werden.

Ausnahme :

Eine Blutentnahme zur Kontrolle des Antikörpertiters ist nicht erforderlich, falls

der Hund/die Katze nach der Grundimpfung schon kontrolliert wurde, und später innerhalb

von 365 Tagen nachgeimpft worden ist. Das heißt, daß Tiere, die schon einmal einen

ausreichenden Antikörpertiter vorgewiesen haben, sich keiner neuen Blutprobenuntersuchung

unterziehen müssen. Dies trifft allerdings nur auf Hunde/Katzen zu, die später im Abstand

von nicht mehr als 365 Tagen, wiederholt geimpft worden sind

Bitte beachten Sie auch!

Falls die Zeitspanne zwischen den Tollwutimpfungen mehr als 365 Tage beträgt, kann die

Blutentnahme zur Kontrolle der Antikörper frühestens 120 Tage nach der letzten Impfung erfolgen

B. Leptospirose (gilt nur für Hunde)

Hunde müssen innerhalb der letzten 365 Tagen vor der Einfuhr nach Norwegen gegen

Leptospirose geimpft worden sein. Die Impfung muß mit einem anerkannten Impfstoff

erfolgen. Statt einer Impfung kann der Hund serologisch auf Leptospirose durch einen

mikroskopischen Agglutinationstest (MAT) untersucht werden. Die Blutprobe darf frühestens

21 Tage vor der Einfuhr vorgenommen werden. Das Resultat der Blutprobe soll, bei einem

nicht geimpften Hund, bei einer Verdünnung auf 1:30, und bei einem geimpften Hund, bei

einer Verdünnung auf 1:300, nicht mehr als 50%o Agglutination zeigen.

C. Staupe (gilt nur für Hunde)

Hunde müssen innerhalb von 730 Tagen vor der Einfuhr nach Norwegen gegen

geimpft worden sein. Die Impfung muß mit einem anerkannten Impfstoff erfolgen.

Zu Punkt A und B : Bei der Grundimmunisierung oder bei zu spät vorgenommener

Wiederholungsimpfung kann der Hund frühestens 30 Tage nach der Impfung nach Norwegen

eingeführt werden. Falls der Hund bei der Grundimmunisierung zwei Impfungen bekommen

hat, werden 30 Tage von der ersten Impfung an gerechnet. Diese 30 -Tagesperre gilt nicht für

Hunde, die innerhalb von 365 Tagen wiederholt gegen Leptospirose, und innerhalb von 730

Tagen wiederholt gegen Staupe geimpft worden sind

IDENTIFIKATION

Der Hund/die Katze muß durch lesbare Tätowierung oder durch einen implantierten

Microchip identifizierbar sein. Die Identitätsnummer muß in sämtlichen Impfbescheinigungen

und in dem Blutprobenergebnis des untersuchenden Labors angegeben sein.

Falls der Hund/die Katze mit einem Microchip versehen ist, ist es wichtig, von vornherein zu

kontrollieren, ob auf der Zollstation des Einfuhrortes ein Ablesegerät vorhanden ist.

Die meisten norwegischen Zollstationen haben Microchipableser für FECAVA- oder ISO-Standard.

Hat das Tier einen anderen Microchip-Typ, muß der Tierbesitzer selbst ein Ablesegerät mitbringen.

GRENZKONTROLLE

Vor der Einreise nach Norwegen sind das Tier und die tierärztliche Bescheinigung

unaufgefordert dem Zoll vorzuzeigen.

HERKUNFT

Hunde und Katzen, die nach Norwegen eingeführt werden, müssen sich mindestens für die

Dauer der letzten 6 Monate in EG/EFTA-Ländern aufgehalten haben.

Eine Eigenerklärung des Besitzers muß vorliegen.

Norwegische und schwedische Hunde und Katzen, und Hunde und Katzen, die die

Einreiseerlaubnis nach Norwegen oder Schweden erhalten haben, können ungehindert die

Grenze zwischen den beiden Ländern passieren. Die Dokumente, die die Einfuhr nach

Norwegen oder Schweden bestätigen, müssen auf Verlangen vorgelegt werden können.

Verzeichnis über Laboratorien die zur Antikörpertiterkontrolle zugelassen sind:

Institut für Virologie

Frankfurter Straße 107D-35392 Gießen

Tel: (+49)6419938350

Fax: (+49)6419938359

Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren

Federal Institute for the Control of Animal Virus Deseases

Emil-Behring Weg 3

A-1233 Wien

Österreich

Schweizerische Tollwutzentrale

Länggass-Straße 122

CH-3012 Bern

Tel: (+41)316312378

Fax: (+41)316312534
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